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Themenschwerpunkt

Rechtsanwalt Stefan Engel-Flechsig

Die Umsetzung der Europäischen Rechnungs-
richtlinie (Richtlinie 2001/115/EG)

Jedes Unternehmen in einer Um-
satzkette kann die Mehrwertsteu-
er für die von ihm erbrachte Lei-
stung in Rechnung stellen und die
ihm selbst für empfangene Lei-
stungen berechnete Mehrwert-
steuer als Vorsteuer abziehen. Ein
Recht auf Abzug oder Erstattung
der Vorsteuer besteht jedoch nur,
wenn der betreffende Unterneh-

mer den Betrag der Mehrwertsteu-
er anhand einer Rechnung bele-
gen kann. Bewirkt ein Unterneh-
mer Lieferungen von Gegenstän-
den oder Dienstleistungen, über
die eine Rechnung ausgestellt
werden muss, so muss er ein Ex-
emplar dieser Rechnung aufbe-
wahren und auf Verlangen den
Steuerbehörden zur Prüfung vor-
legen. Die Rechnung ist also ein
Kernelement des Mehrwertsteuer-
systems in Europa, da sie als Be-
leg dafür dient, auf welcher Grund-
lage der Käufer einen Vorsteuer-
abzug vornehmen kann.

Als diese Grundregeln des Mehr-
wertsteuersystems in der EU mit
der 6. Mehrwertsteuerrichtlinie
1977 (Richtlinie 77/388/EWG)
festgelegt wurden, hielt man aller-
dings eine harmonisierte Regelung
der Rechnungstellung nicht für er-
forderlich. Es blieb in der Folge
den Mitgliedstaaten überlassen,
die Mehrzahl der Vorschriften über

Ausstellung, Übermittlung und
Aufbewahrung von Rechnungen je-
weils selbst festzulegen. Die 6.
Mehrwertsteuerrichtlinie verlang-
te nur, dass überhaupt eine Rech-
nung ausgestellt wird und legte
fest, welche Angaben die Rech-
nung mindestens enthalten muss.
Bis zum 1.1.2004 galten daher in
jedem europäischen Mitgliedstaat
andere Vorschriften über die Rech-
nungsangaben, die Form der Rech-
nung und die formalen Kriterien,
anhand deren die Mehrwertsteu-
erbehörden ein Dokument als
Rechnung anerkannten.

Inzwischen ist jedoch - mehr als
25 Jahre später - durch die Reali-
tät des Binnenmarktes und die Ver-
breitung des elektronischen Han-
dels ein erheblicher Wandel
eingetreten:

• Zahlreiche Unternehmen
erbringen ihre steuerpflichtigen
Leistungen an Kunden in anderen
Mitgliedstaaten.

• Viele EU-weit tätige Unter-
nehmen haben die Bearbeitung ih-
rer Rechnungen zusammengefasst
und einen Unternehmensteil da-
mit beauftragt, die Rechnungstel-
lung im Auftrag aller anderen Un-
ternehmensteile in unterschied-
lichen Mitgliedstaaten zu überneh-
men.

• Die elektronische Rech-
nung erfährt aufgrund des zuneh-
menden elektronischen Handels
immer weitere Verbreitung – im
b2b ebenso wie im b2c Bereich.
Durch elektronische Rechnung-
stellung können die Kosten für
Druck, Versand sowie Archivierung
von Papierrechnungen erheblich
gemindert werden.

• Die elektronische Rech-
nung führt schließlich auch zu ei-
ner wesentlich verbesserten Kon-
trollmöglichkeit von Unternehmen
und damit zur Verminderung von
Steuerbetrug. Durch Aufnahme
von bestimmten Identitätsmerk-
malen in elektronischen Rechnun-
gen wie z.B. UmsatzsteuerID und
Rechnungsnummer kann jede ein-
zelne Rechnung jetzt europaweit
identifiziert und zugeordnet wer-
den.

Für die Unternehmen, die grenz-
überschreitend tätig waren, stell-
te die Tatsache, dass die Vorschrif-
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ten über die Rechnungstellung von
einem Mitgliedstaat zum anderen
sehr unterschiedlich waren, und
dass zudem die durchgängige An-
erkennung von elektronischen
Rechnungen fehlte, ein Hindernis
dar, das bei allen Unternehmen zu
einer erheblichen Kostenbelastung
führte.

Die Richtlinie 2001/115/EG
im Überblick

Der Rat hat deshalb am 20. De-
zember 2001 die Richtlinie 2001/
115/EG mit dem Ziel der Verein-
fachung, Modernisierung und Har-
monisierung der mehrwertsteuer-
lichen Anforderungen an die
Rechnungstellung angenommen.
Diese Richtlinie, mit der die 6.
Mehrwertsteuerrichtlinie geändert
wurde, war bis zum 1. Januar
2004 in innerstaatliches Recht
umzusetzen. Der Kommissionsvor-
schlag wurde am 17. November
2000 im Rahmen der neuen Mehr-
wertsteuer-Strategie vorgelegt, die
die Europäische Kommission im
Juni 2000 mit weiteren Maßnah-
men eingeleitet hat, um das Funk-
tionieren des Mehrwertsteuersy-
stems auf pragmatische Weise zu
verbessern, und führte nach etwas
mehr als einem Jahr bereits zur
Verabschiedung der Rechnungs-
richtlinie durch den Rat.

Im einzelnen legt die Rechnungs-
richtlinie folgendes fest:

• Zehn obligatorische Rech-
nungsangaben sowie vier weitere
Angaben, die unter bestimmten
Umständen erforderlich sind,
müssen auf der Rechnung ver-
merkt werden.

• Für kleine Unternehmen
und Rechnungen mit geringen Be-
trägen können vereinfachte Verfah-
ren angewandt werden.

• Eine handschriftliche Un-
terschrift wird nicht gefordert.

• Die Steuerbehörden der
Mitgliedstaaten sind verpflichtet,

elektronische Rechnungen ohne
weitere Notifizierungs- oder Ge-
nehmigungsverfahren anzuerken-
nen, sofern dabei durch eine elek-
tronische Signatur oder die
EDI-Technologie die Echtheit der
Herkunft und die Unversehrtheit
der Daten gewährleistet wird.

• Die Erstellung von Rech-
nungen kann unter bestimmten
Bedingungen einem Dritten oder
einem Kunden (Selbstfakturie-
rung) übertragen werden.

• Ort und Art der Aufbewah-
rung von Rechnungen können frei
gewählt werden, auch die elektro-
nische Aufbewahrung ist zulässig.
Dies schließt auch die Online-
Speicherung in einem anderen
Mitgliedstaat als dem ein, in dem
das Unternehmen niedergelassen
ist.

Die neuen Vorschriften gelten nur
in den Fällen, in denen die Aus-
stellung einer Rechnung für Mehr-
wertsteuerzwecke obligatorisch
ist, d.h. grundsätzlich nur, wenn
eine steuerpflichtige Lieferung von
Gegenständen oder eine steuer-
pflichtige Dienstleistung zwischen
Unternehmern erfolgt, sowie in
einigen anderen Fällen, wie dem
Fernverkauf an in anderen Mit-
gliedstaaten ansässige Privatper-
sonen und dem Verkauf von Neu-
fahrzeugen. Die neuen Vorschrif-
ten gelten nicht für Einfuhren aus
Drittländern, da diese den Zollvor-
schriften unterliegen. Die Möglich-
keit der elektronischen Rechnung-
stellung findet bei Unternehmen
und Steuerbehörden gleicherma-
ßen besondere Beachtung. Die
Rechnungsrichtlinie gestattet je-
dem Unternehmer die elektronisch
übermittelte Rechnungstellung,
sofern die Echtheit des Originals
und die Vollständigkeit des Inhalts
der Rechnung gewährleistet sind
und sofern der Empfänger zu-
stimmt. Dazu sieht die Richtlinie
grundsätzlich die Möglichkeiten
einer elektronischen Signatur –
mit oder ohne qualifiziertem Zer-
tifikat – oder des Datenaustauschs

mittels EDI vor. Dem Rechnungs-
teller steht es frei, welche Tech-
nik oder welchen Standard er ein-
setzen möchte, sofern er die
allgemeinen Sicherheitsanforde-
rungen erfüllt. Es steht auch den
EU Mitgliedstaaten frei, andere,
weniger sichere Methoden zur Ge-
währleistung der Authentizität und
Vollständigkeit der Daten zuzulas-
sen oder andere Verfahren in bila-
teralen Verträgen mit anderen EU
Mitgliedstaaten zu vereinbaren.

Die Umsetzung der Richtlinie
in Europa zum 1.1.2004

Die Mitgliedstaaten mussten die
Richtlinie vor dem 1. Januar 2004
in innerstaatliches Recht umset-
zen, die zehn Beitrittsländer müs-
sen dies vor ihrem Beitritt zur Ge-
meinschaft tun, also spätestens
zum 1. Mai 2004. Die Kommissi-
on hat eine Website eingerichtet,
auf der neben den Basisinforma-
tionen zur Rechnungsrichtlinie
auch die jeweils aktuellen Infor-
mationen zum Fortschritt der
Gesetzgebung in der EU nachzu-
lesen sein werden (http://
e u r o p a . e u . i n t / c o m m /
taxa t i on_cus toms / t a xa t i on /
e_invoicing). In einigen Ländern ist
dies mittlerweile – in sehr unter-
schiedlichem Umfang  – geschehen.

In Deutschland wurden die Vorga-
ben der Rechnungsrichtlinie durch
Art. 5 und 6 des Zweiten Geset-
zes zur Änderung steuerlicher Vor-
schriften (Steueränderungsgesetz
2003 - StÄndG 2003), BGBl I S.
2645, in nationales Recht umge-
setzt und die damit in Zusammen-
hang stehende Vorschrift für den
Vorsteuerabzug (§ 15 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 UStG) neu gefasst. Die
Änderungen sind am 1. Januar
2004 in Kraft getreten (Art. 25
Abs. 4 StÄndG 2003). Unter Be-
zugnahme auf das Ergebnis der
Erörterungen mit den obersten Fi-
nanzbehörden der Länder hat das
Bundesministerium der Finanzen
mit Schreiben vom 29. Januar
2004 eine einheitliche Anwen-
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dung der neuen Regelungen ver-
öffentlicht. Hinsichtlich der elek-
tronisch übermittelten Rechnung
gilt, dass bei Verwendung einer
elektronischen Signatur diese mit
einem qualifiziertem Zertifikat im
Sinne von § 2 Nr. 7 Signaturge-
setz versehen sein muss; eine
Übermittlung als EDI-Rechnung
ist zulässig, wenn dabei zusätzlich
eine zusammenfassende Rech-
nung in Papierform oder in elek-
tronischer Form, wobei diese mit
einer qualifizierten Signatur zu
versehen ist, übermittelt wird.

In Österreich sind insbesondere
die Bestimmungen der Anforder-
rungen an eine auf elektronischem
Weg übermittelte Rechnung in der
583. Verordnung des Bundesmi-
nisters für Finanzen vom 23. De-
zember 2003 umgesetzt worden
(Bundesgesetzblatt für die Repu-
blik Österreich, BGBL II S. 3645).
Danach ist die Echtheit der Her-
kunft und die Unversehrtheit ei-
ner auf elektronischem Wege über-
mittelten Rechnung gewährleistet,
wenn die Rechnung mit einer fort-
geschrittenen Signatur versehen
ist und auf einem Zertifikat eines
in Österreich angemeldeten Zerti-
fizierungsdienstes beruht; ein qua-
lifiziertes Zertifikat ist in Öster-
reich nicht erforderlich; eine
Übermittlung als EDI-Rechnung
ist – ähnlich der Regelung in
Deutschland – zulässig, wenn zu-
sätzlich eine zusammenfassende
Rechnung in Papierform oder in
elektronischer Form, wobei diese
aber nur mit einer fortgeschritte-
nen Signatur versehen sein muss,
übermittelt wird. Diese beiden
nationalen Umsetzungen der
Rechnungsrichtlinie hinsichtlich
der Anforderungen an elektroni-
sche Signaturen verdeutlichen,
dass die Unternehmen sich nicht
ohne weiteres auf den von Kom-
mission und Rat angestrebten ein-
heitlichen Rechtsrahmen verlas-
sen werden können. Zu unter-
schiedlich sind die in den einzel-
nen Ländern geplanten oder be-
reits getroffenen Regelungen, die

es mittlerweile auch in Finnland,
Frankreich, Italien, Großbritanni-
en und Schweden gibt. Dies hat
bereits der Bericht deutlich ge-
macht, der 2003 von einem CEN/
ISSS Ausschuss im Auftrag der
Europäischen Kommission erar-
beitet wurde. Die EU Kommissi-
on hatte bereits Ende 2002 diese
Gruppe von Experten durch den
europäischen Dachverband der
Normierungsausschüsse (CEN)
zusammenrufen lassen, um die
Entwicklung der unterschiedlichen
Standards, aber auch der Rechts-
setzungen in den einzelnen EU
Mitgliedsstaaten zu beobachten,
zu evaluieren und zusätzliche er-
forderliche Standardisierungs-
schritte vorzuschlagen.

Die CEN eInvoice Focus Group hat
ihren Abschlussbericht im Okto-
ber 2003 vorgelegt, der auf der
Website von CEN/ISSS unter
www.cenorm.be abgerufen werden
kann. Der Bericht umfasst neben
einer Darstellung der Rechnungs-
richtlinie, der Richtlinie zu elek-
tronischen Signaturen (1999/93/
EC) und der EDI Empfehlung der
Europäischen Kommission von
1994 (1994/820/EWG) sowie ei-
ner Beschreibung von EDI erstma-
lig auch eine Bestandsaufnahme
der gesetzlichen Umsetzung der
Rechnungsrichtlinie in den EU
Mitgliedsstaaten zum Zeitpunkt
der Veröffentlichung des Berichts.
Vor diesem Hintergrund unter-
sucht der Bericht die erforderli-
chen Schritte für weitere Aktivitä-
ten im Bereich der Standardi-
sierung und kommt zu folgenden
Feststellungen:

1. Unterschiedliche Regelungen
und nationale Sicherheitsstufen
bei elektronisch übermittelten
Rechnungen verhindern eine eu-
ropaweit einheitliche elektroni-
sche Rechnungsform; der kleinste
gemeinsame Nenner ist noch nicht
gefunden.

2. Standardisierung bei elektroni-
schen Signaturen hat nicht zu ei-
ner allgemein anerkannten Form

der elektronischen Signatur ge-
führt; die Standardisierung muss
daher mit Blick auf Applikationen
wie elektronische Rechnungen
verbessert werden.

3. In der Praxis der elektronischen
Rechnungsstellung gibt es erheb-
liche Unterschiede in Industriebe-
reichen und in europäischen Re-
gionen. Ein verstärkter Dialog
zwischen Unternehmen und Be-
hörden ist daher erforderlich. Im
Lichte dieser Empfehlungen hat
die Europäische Kommission mitt-
lerweile CEN/ISSS mit der Fort-
setzung der Aktivitäten beauftragt.
Eine neu gegründete CEN/ISSS -
Arbeitsgruppe zum Thema „Inter-
operabilität elektronischer Rech-
nungen in Europa“ wird sich in-
tensiv mit diesem Thema befas-
sen.

Fazit der Umsetzung
Das Einsparungspotenzial für Un-
ternehmen ist mit dieser Rech-
nungsrichtlinie enorm; in erhebli-
chem Umfang können Verwal-
tungskosten eingespart werden.
Zweifelhaft aber erscheint, ob es
eine Rechnung im Binnenmarkt
geben wird oder ob diese doch
Utopie bleiben wird. Wie sich in
Bezug auf die elektronische Rech-
nungstellung zeigt, sind die neu-
en harmonisierten Vorschriften
zwar sehr flexibel, so dass die
Unternehmen nur bestimmte Si-
cherheitsanforderungen erfüllen
und nicht nach bestimmten Nor-
men oder Techniken verfahren
müssen. Aber die Umsetzung in
den einzelnen Mitgliedstaaten
deutet darauf hin, dass sich inso-
weit die jeweils nationale Rege-
lung durchsetzen wird. Was die
Steuerbehörden anbelangt, so
werden auch sie die Kosteneinspa-
rungen und Effizienzgewinne nicht
erzielen, solange sie sich auf eine
Vielzahl von verschiedenen Tech-
nologien einstellen müssen.
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